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1657 August 17 . A
RATSERKANNTNIS[ VON SCHULTHEISS UND RAT] ZU BREMGARTEN IM STREIT

ZWISCHEN SCHMIED HANS SAXER VON NIEDERWIL UND
JAKOB MEYER, GENANNT HAAS, VON DINTIKON

"Zue Müssen seige hiemit , als demnach uf heüt . . . vor einem . . . Stattgricht

. . . Zue Bremgarten erschinen , Jacob Meyer , gnandt Haas von Dintigken , Berner

Gepiets , an Einem , So danne Hans Saxer , der Smidt von Hiderwyl uss Freyeyi

Embtern , am Andren theil ; Undt hat . . . Jacob Meyer , glich wie hievor den 9.

dis , widerumb durch synen Für sprächen . . . fürbringen Lassen , wyl das er Von

Jmme Schmidt Saxem vor etwas abgloffner wuchen alhier bim Storken [wohl das

Gasthaus ? Storchen in Bremgarten gemeint ] mit Ehrverletzlichen Worten , ohne

Einichen gegebnen anlass . . . biegt worden , dass er Saxer Jmme desswegen wi¬

derumb gebürende Reparation thun , unndt synen . . . gueten Hammen Jmme widrumb

. . . Zuestellen solle ; Habe Er Saxer dan sich gegen Jmme wegen auch etwas
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schmechlicher Reden , so synem fürgeben nach , durch Jnne Zue Lentzburg Jn der

Statt usgossen . . . worden , Zue beklagen , seige Er Urpietig dass er Jrrne an

selbigem Orth , Allwo sie . . . geredt worden , . . . Red unndt Andtwort geben wel¬

le . Hierüber . . . Saxer sich auch verandtwortet , Seige nit ohn dass er Jnne

Haasen alhie bim Storken mit Zimlich starken Worten Zuegredt , Unndt Jnne

bschulten , Welches aber nit , noch des Haasen fürgeben , ohne einichen gegebnen

anlass Unndt fürwort , Sonder alles mit ustrükenlicher réservation undt gered-

ter fürworten beschehen seye , Massen Er dasselbige mit gnugsammer . . . Kundt-
2

schafft bewysen . . . welle , Mit Hamen dass es alles eintzig . . . von der Jeni-

gen durch Jnne Zue Lentzburg schandtschmelicher , wider unser Religion , us-

gossner Reden wegen beschehen . . . seige , Unndt wyl er . . . Haas . . . noch woll

wüsse , do er Jnne alhier vor wenig Wuchen vor Myn G. hem den gsässnen Rath

selbsten . . . anzeigt , do er wüssen wellen , worumben dass er Jnne alhier bim

Storken dergstalten . . . bschulten , dasselbige Eintzig . . . Von der Jenigen Zue

Lentzburg durch Jnne usgossner . . . schmechlicher Worten wegen beschehen sei¬

ge , Unndt darüber er Haas aber dasselbige Freffnerwyss Verneint . . . , mit ver¬

melden , wan solches Ehrliche Lüth uf Jnne bezügen . . . werdindt , dass man Jnne

An Lyb undt guth büessen . . . solle ; Verhoffe Er Wyl er albereith verwichnen

donstag den 9 . dis Ein solches mit Fünff Ehrlichen . . . Unndt Unpartyschen ge-

zügen Vor Einem Ehrsamben Rähten uf Jnne gnugsamb bewisen (Er Haas aber sich

glich woll , auch damalen erklagt dass er umb etwas Versumbt , undt uf den heu¬

tigen Jmme deswegen Widerumb angestelten Nachmöligen tag , andere gnugsame

kundtschafft dargegen stellen , Undt mitbringen welle , welches er aber nit

gethan ) dass man Jnne . . . by synen gethonen gnugsamen bewysthum , uf heutigen

tag , noch wyters schirmen , undt den haasen aber umb solcher syner so starken

Verleugnung wegen . . . nun mehr büessen . . . , auch Jnne syn dis gescheffts we¬

gen ietz albereith . . . erlitnen Costen Jrrme widerumb Zue Ersetzen ufladen . ..

werde . " Aufgrund dieser Aussagen beider Parteien habe das Gericht

folgendes Urteil gefällt : "Namblich unndt fürs Erste , wyl . . . Hans Sa¬

xer . . . sich von der alhiesigen durch Jnne bim Storken usgossner Scheltworteyi

wegen vermessnerwys anerpotten . . . , dass er selbige nit also ohnverdacht,

sunder mit heiterer réservation unndt vorgangnen fürworten gegen Jmme Haasen

usgossen . . . , auch darby Ein Ehrlichen , als unseren husmeisteren , so schon

albereith vor derme . . . Züget , das es . . . mit Keinen fürworten bschehen seye,

derme er Schmidt Saxer domolen auch glaubt , Unndt Nochgendts aber Jnne wi¬

derumb hiernacher boshaffterwys überwysen unndt feilen wellen , auch Zue dem

End hin Vier Ehrliche gezügen Undt Kundtschafftem dem Rechten fürgestellt,

/
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welche aber wyl sie glych wie obiger unser Hussmeister [ Irrmerer ? Jakob

Heile  r ] , by ansinung Jhrer Eyden , heiter bezügt . . . , dass er Schmidt Sa-

xer Jnne Haasen ohne gegebnen nechem Anlas undt fürwort , mit schmechlichen

Worten biegt . . . , das er hiemit von sölcher Understandner Vermessenheit wegen

Myn G. herm Jn Jrer straff undt buoss Erkent syn solle . "

"NB. £tc6-4eAe. gmichtAuJuteZi>ol nüjt aJLbo, AondeKA Zum AndeAzn mal Ändert uAge.-
iaZZzn kein . "

"Das dan für das Ander gemelter Jogli Haas die Jenigen wort , welche Er Zue

Lentzburg . . . geredt , Mit Hammen welcher Einem Pfaffen beychte der seye Ein

Ketzer , R: oder welle Einer werden , Vor Myn G. herren dem gsässnen Rath , Ver¬

messen . . . by anerpietender stroff Lyb unndt guoths , verneint . . . , Auch sich

noch darüber anerpoten , dass er mit . . . gnugsamer Kundtschafft die sach Jm

Lutem gegentheil unndt das dis uf Jnne Unrecht gredt werde , bewysen welle,

So er aber nit gethon , Unndt hingegen Er Schmidt Saxer , mit Fünff Unparty-

schen . . . gezügen . . . bewisen , dass er Haas . . . söliche . . . schmach Reden Zue

Lentzburg usgossen ; das er hiemit Von sölcher . . . Verleügnung wegen auch gli¬

chen gstalten Myn G. herren Jn Jhr stroff unndt buoss Erkent ; Und . . . die

Verandtwortung unndt erforderliche stroff Von den herren [ Schultheiss und

Rat ] der Statt Lentzburg als by dennen Es bschehen , undt syn Verfelung , was

Hamblich uf Jnne alhir bewisen . . . worden , Jnnen offenbahret unndt geklagt

werden wirdt , gebürendt Zue gewarten Unndt uszuestahn schuldig syn solle.

Diser des Grichts vorstehende Urthel , welche durch den Hassen uf heüt . . . für

. . . den kleinen Rath Appelliert worden , Jst von denselbigen . . . nit allein

durchus . . . bstetiget , Sondern wyl beid theil des erlitnen Costens . . . Einen

abtrag begert , hiemit von deseiben wegen dis Erkent . . . worden , Hamlichen

wyl Jogli Meyer . . . verwichnen donstag , als den Ersten Grichtstag , wie auch

die Nachgehende Appellation , durch sye anerpoter Kundtschafft , die Er dem

Rächten noch wyters fürstellen wellen , unndt aber dasselbige nit gethan , Un¬

fruchtbar gmachet , Solle Er von deswegen den dermäligen Grichts Costen , wie

auch Jme Schmidt Saxeren syner domals gestelten Kundtschafften wegen ufgang-

nen , unndt auch darmit hievorgehabten . . . Costen abtragen undt erstaten.

Den heütigen Grichts Costen aber belangendt , wyl beide Partyen fehler funden

söllendt sie denselbigen mit einanderen Zue glichem bezallen . . . Die Vier

Kundtschafften aber belangendt , mit denen Schmidt Saxer syn Sachen bim stor-

ken . . . synem Vermeinen nach , anderst Zue erwysen sich widerstanden , Undt

aber wenig darmit bybracht , dass er selbige hiemit Zue sich selbsten nemmen

undt  Z allen , die übrige Cösten aber beidersyts von dis gscheffts wegen er-



gangen , soll Jeder An Jrrne Selbsten gedulden undt Lyden. . ..
Cantzley Bremgarten"

"Unkhundt den !%. [ ?] Veemben 1657 dm Ham Saxenen elngehändlget ln beysyn
H. Landtvogt [den. Vn.rn.en Amten , Johann PetenJ Tnlnkhlens  undt
Landt &hauptm. [und Landsefoielben , Beat Jakobs  I . ZunJüxaben] von H.
Stadtsehnlbenn [von Bnmganten , Nlklaus ] B u e c h e n n. "

1 ) s . AH 49/79 , wo auch die Zeugen namentlich aufgeführt sind.

Original [ ? ] , von Stadtschreiber Niklaus Bücher . Glosse und Dorsualnotiz von
Beat Jakob I . Zurlauben . - AH 49 , 143 - 144
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